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 Veröffentlicht am 26.11.1985

Norm

GewO 1859 §82 litd

Rechtssatz

Es kann dahingestellt bleiben, ob es beim Vorwurf des Diebstahls oder der Veruntreuung Fälle geben kann, in denen

hinsichtlich des Vorliegens der subjektiven Tatseite eine Umkehr der Beweislast statt7ndet. Eine solche wurde bisher

nur in Ausnahmsfällen, etwa bei der Mankohaftung unter der Voraussetzung bejaht, daß nur der Arbeitnehmer Zutritt

zu der Kasse hatte. Aus der Tatsache, daß der Arbeitnehmer eine (vorgesehene) Meldung an den Arbeitgeber unterließ,

kann aber nicht bereits "prima facie" auf eine Diebstahlsabsicht des Arbeitnehmers geschlossen werden.
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